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Historische Entwicklung bis zu den Historische Entwicklung bis zu den 
WeltkriegenWeltkriegen

Schon in der Antike und im Mittelalter (WasserstraSchon in der Antike und im Mittelalter (Wasserstraßßen, en, 
HHääfen etc.).fen etc.).
Im 19. Jahrhundert Aufkommen der ersten Normen, die Im 19. Jahrhundert Aufkommen der ersten Normen, die 
sich mit der wirtschaftlichen Betsich mit der wirtschaftlichen Betäätigung von Kommunen tigung von Kommunen 
beschbeschääftigte.ftigte.
Gaswerke waren zunGaswerke waren zunäächst ausschliechst ausschließßlich privat, aber flich privat, aber füür r 
die Sicherstellung der Energieversorgung der die Sicherstellung der Energieversorgung der 
BevBevöölkerung wurden es immer mehr staatliche.lkerung wurden es immer mehr staatliche.
Erste Vorschriften wie z.B. Art. 126 der Erste Vorschriften wie z.B. Art. 126 der 
wwüürttembergischen Gemeindeordnung von 1906 rttembergischen Gemeindeordnung von 1906 
besagen, dass Ertrbesagen, dass Erträäge ge „„etwaigeretwaiger““ wirtschaftlicher wirtschaftlicher 
Unternehmungen der Gemeinde bei der Bestreitung der Unternehmungen der Gemeinde bei der Bestreitung der 
Ausgaben zu dienen haben.Ausgaben zu dienen haben.

Gemeindewirtschaft zwischen den Gemeindewirtschaft zwischen den 
WeltkriegenWeltkriegen

Nach dem ersten Weltkrieg starke Beteiligung der Nach dem ersten Weltkrieg starke Beteiligung der 
Gemeinden am Markt, soweit mit den beschrGemeinden am Markt, soweit mit den beschräänkten nkten 
Mitteln mMitteln mööglich.glich.
Art 139, 140 WArt 139, 140 Wüürttembergische Gemeindeordnung von rttembergische Gemeindeordnung von 
1930 sind die ersten zwei Normen die sich mit der 1930 sind die ersten zwei Normen die sich mit der 
privatwirtschaftlichen Betprivatwirtschaftlichen Betäätigung auf wtigung auf wüürttembergischen rttembergischen 
Boden befassen. Boden befassen. 
In der Weimarer Republik kam es immer wieder zu In der Weimarer Republik kam es immer wieder zu 
Spannungen zwischen Liberalen und Freunden der Spannungen zwischen Liberalen und Freunden der 
Staatswirtschaft (z.B. wegen Steuerprivilegien).Staatswirtschaft (z.B. wegen Steuerprivilegien).
§§§§ 67, 72, 73 DGO von 1935.67, 72, 73 DGO von 1935.
–– Nazirecht Nazirecht Verlust der SelbstverwaltungVerlust der Selbstverwaltung
–– EinfEinfüührung des Schutzes Privaterhrung des Schutzes Privater
–– SchrankentriasSchrankentrias
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Gemeindewirtschaft in Baden Gemeindewirtschaft in Baden 
WWüürttemberg nach 1945rttemberg nach 1945

Einigung von Baden und WEinigung von Baden und Wüürttemberg im rttemberg im 
Jahre 1952Jahre 1952
§§ 85 85 GemOGemO a. F.a. F.
§§ 102 102 GemOGemO

ZulZuläässigkeit wirtschaftlicher ssigkeit wirtschaftlicher 
UnternehmenUnternehmen

ÖÖffentlicher Zweck:ffentlicher Zweck:
–– Haben dem Gemeinwohl  der Gemeindeeinwohner zu Haben dem Gemeinwohl  der Gemeindeeinwohner zu 

dienen (z. B. Wirtschaftsfdienen (z. B. Wirtschaftsföörderung, rderung, 
Standortsicherung, krisenfeste und ungestStandortsicherung, krisenfeste und ungestöörte rte 
Versorgung der BevVersorgung der Bevöölkerung).lkerung).

–– Rein erwerbswirtschaftlichRein erwerbswirtschaftlich--fiskalische Unternehmen fiskalische Unternehmen 
sind unzulsind unzuläässig. ssig. 

–– NebenNeben--/Annexbetriebe sind zul/Annexbetriebe sind zuläässig, wenn ein sie in ssig, wenn ein sie in 
einem engen Zusammenhang mit der durch einen einem engen Zusammenhang mit der durch einen 
ööffentlichen Zweck gerechtfertigten Haupttffentlichen Zweck gerechtfertigten Haupttäätigkeit tigkeit 
stehen.stehen.
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LeistungsfLeistungsfäähigkeithigkeit

Schutzvorschrift fSchutzvorschrift füür die Gemeinde vor Risiken r die Gemeinde vor Risiken 
und finanzieller und finanzieller ÜÜberforderung.berforderung.
Abzustellen ist auf die personellen, sachlichen Abzustellen ist auf die personellen, sachlichen 
und finanziellen Krund finanziellen Krääfte.fte.
AbsatzmAbsatzmööglichkeiten mglichkeiten müüssen vorhanden seinssen vorhanden sein
LeistungsfLeistungsfäähigkeit ist ein unbestimmter higkeit ist ein unbestimmter 
Rechtsbegriff. Rechtsbegriff. 
Bestimmung der LeistungsfBestimmung der Leistungsfäähigkeit durch higkeit durch 
Prognosen.Prognosen.

BedarfBedarf

Wenn kein Bedarf vorhanden ist, dann ist das Wenn kein Bedarf vorhanden ist, dann ist das 
Unternehmen unzulUnternehmen unzuläässig.ssig.
Bedarf ist nicht vorhanden, wenn Leistung von Bedarf ist nicht vorhanden, wenn Leistung von 
vorhandenen Unternehmen bereits ausreichend vorhandenen Unternehmen bereits ausreichend 
angeboten wird angeboten wird ÖÖffentliches Interesse liegt ffentliches Interesse liegt 
dann nicht mehr vor.dann nicht mehr vor.
Ebenfalls ein unbestimmter Rechtsbegriff, der Ebenfalls ein unbestimmter Rechtsbegriff, der 
durch Prognosen ermittelt werden muss.durch Prognosen ermittelt werden muss.
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SubsidiaritSubsidiaritäätsklausel (neu!)tsklausel (neu!)

Wirtschaftliche BetWirtschaftliche Betäätigung autigung außßerhalb der erhalb der 
kommunalen Daseinsvorsorge ist unzulkommunalen Daseinsvorsorge ist unzuläässig, ssig, 
wenn ein Privater die Sache nicht ebenso gut wenn ein Privater die Sache nicht ebenso gut 
erferfüüllen kann.llen kann.
LeistungsparitLeistungsparitäät zwischen der Gemeinde und t zwischen der Gemeinde und 
einem Privaten reicht NICHT MEHR aus. Dem einem Privaten reicht NICHT MEHR aus. Dem 
Privaten wird dann ein Vorrang eingerPrivaten wird dann ein Vorrang eingerääumt.umt.
Relativiert dadurch, dass auch Relativiert dadurch, dass auch öökologische und kologische und 
soziale Aspekte ausreichen ksoziale Aspekte ausreichen köönnen.nnen.

DaseinsvorsorgeDaseinsvorsorge

Stadtplanung und Stadtplanung und --entwicklung, soziale entwicklung, soziale 
Wohnungsbau, kommunale WirtschaftsfWohnungsbau, kommunale Wirtschaftsföörderung rderung 
durch Bereitstellung der Infrastruktur, Sozialdurch Bereitstellung der Infrastruktur, Sozial--
und Jugendhilfe, Krankenhauswesen, Kultur, und Jugendhilfe, Krankenhauswesen, Kultur, 
Bildung und Sport, Bildung und Sport, ÖÖPNV, WasserPNV, Wasser-- und und 
Energieversorgung und AbwasserEnergieversorgung und Abwasser-- und und 
Abfallentsorgung.Abfallentsorgung.
Oft dienen solche Unternehmen eher den Oft dienen solche Unternehmen eher den 
BBüürgern als der Rendite.  rgern als der Rendite.  
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Abs. 2 (neu!!!)Abs. 2 (neu!!!)

AnhAnhöörung der rung der 
Selbstverwaltungsorganisationen.Selbstverwaltungsorganisationen.
Dient dazu vernDient dazu vernüünftige und gut nftige und gut üüberlegte berlegte 
Entscheidungen zu treffen.Entscheidungen zu treffen.
Gemeinderat ist aber nicht an das Gemeinderat ist aber nicht an das 
Ergebnis der AnhErgebnis der Anhöörung gebunden.rung gebunden.

DrittschutzwirkungDrittschutzwirkung

Nach alter Rechtslage keine Drittschutzwirkung Nach alter Rechtslage keine Drittschutzwirkung 
ffüür Private (r Private (h.Mh.M.)..).
SubsidiaritSubsidiaritäätsklausel entfaltet ftsklausel entfaltet füür Private r Private 
Drittschutzwirkung (aufgrund der Drittschutzwirkung (aufgrund der 
GesetzesGesetzesäänderung jetzt herrschende Meinung).nderung jetzt herrschende Meinung).
Gerichtliche Gerichtliche ÜÜberprberprüüfung durch fung durch 
Verwaltungsgerichte mVerwaltungsgerichte mööglich.glich.
Unternehmen vor dem InUnternehmen vor dem In--KraftKraft--Treten der Treten der 
GesetzesGesetzesäänderung genienderung genießßen nach dem Wortlaut  en nach dem Wortlaut  
Bestandsschutz (Bestandsschutz („„...nur errichten, ...nur errichten, üübernehmen, bernehmen, 
wesentlich erweitern oder sich daran wesentlich erweitern oder sich daran 
beteiligen...beteiligen...““).).
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Abs. 3: WirtschaftlichkeitAbs. 3: Wirtschaftlichkeit

ÖÖffentlicher Zweck muss immer erfffentlicher Zweck muss immer erfüüllt werden.llt werden.
Unternehmen sollen Unternehmen sollen „„schwarze Zahlenschwarze Zahlen““
schreiben.schreiben.
Schon bei der GrSchon bei der Grüündung ist darauf zu achten, ndung ist darauf zu achten, 
dass sich das Unternehmen recht schnell selber dass sich das Unternehmen recht schnell selber 
trträägt.gt.
Gewinnerzielung ist aber nur zweitrangig, bei Gewinnerzielung ist aber nur zweitrangig, bei 
„„roten Zahlenroten Zahlen““ ist das Unternehmen deswegen ist das Unternehmen deswegen 
nicht rechtswidrig.nicht rechtswidrig.
Gewinnerzielung ist nur ein Nebenzweck im Gewinnerzielung ist nur ein Nebenzweck im 
Vergleich zum Vergleich zum ÖÖffentlichen Zweck.ffentlichen Zweck.

Abs. 4: Nichtwirtschaftliche Abs. 4: Nichtwirtschaftliche 
UnternehmenUnternehmen

Zum Teil schon in der Daseinsvorsorge erfasst.Zum Teil schon in der Daseinsvorsorge erfasst.
Dem Wortlaut nach zu entnehmen, aber z.B. ein Dem Wortlaut nach zu entnehmen, aber z.B. ein 
normales Schwimmbad ist ein normales Schwimmbad ist ein 
nichtwirtschaftliches Unternehmen, ein nichtwirtschaftliches Unternehmen, ein 
Freizeitbad dagegen nicht mehr.Freizeitbad dagegen nicht mehr.
Bei Hilfsbetrieben (z. B. GBei Hilfsbetrieben (z. B. Gäärtnereien, rtnereien, 
Schreinereien, WSchreinereien, Wääschereien) ist auch eine schereien) ist auch eine 
gelegentliche Auslastung freier Ressourcen gelegentliche Auslastung freier Ressourcen 
akzeptierbar, bei hakzeptierbar, bei hääufiger Wiederholung ufiger Wiederholung 
allerdings richtet sich deren Zulallerdings richtet sich deren Zuläässigkeit nach ssigkeit nach §§
102 Abs. 1 102 Abs. 1 GemOGemO..
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PrPrüüfungsschema der fungsschema der 
SubsidiaritSubsidiaritäätsklauseltsklausel

Liegt ein wirtschaftliches Unternehmen vorLiegt ein wirtschaftliches Unternehmen vor
Errichtung und Erweiterung, Errichtung und Erweiterung, 
beziehungsweise Bestandsschutzbeziehungsweise Bestandsschutz
AuAußßerhalb des Bereichs der kommunalen erhalb des Bereichs der kommunalen 
DaseinsvorsorgeDaseinsvorsorge
ÖÖffentlicher Zweckffentlicher Zweck
BedarfBedarf
Besser als PrivateBesser als Private

Abs. 5: BankenverbotAbs. 5: Bankenverbot

Zu groZu großßes finanzielles Risiko.es finanzielles Risiko.
Nach Nach §§ 2 Sparkassengesetz d2 Sparkassengesetz düürfen nur rfen nur 
StadtStadt-- und Landkreise und in Baden die und Landkreise und in Baden die 
ZweckverbZweckverbäände nde ööffentliche Sparkassen ffentliche Sparkassen 
errichten.errichten.
Gemeinden dGemeinden düürfen dies jedoch nicht.rfen dies jedoch nicht.
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Abs. 6: MonopolmissbrauchAbs. 6: Monopolmissbrauch

Die Gemeinden dDie Gemeinden düürfen Monopole nicht rfen Monopole nicht 
missbrauchen.missbrauchen.
Kann im Bereich der EnergieKann im Bereich der Energie-- und und 
Wasserversorgung vorkommen.Wasserversorgung vorkommen.
Eine Benutzung kann z.B. nicht davon abhEine Benutzung kann z.B. nicht davon abhäängig ngig 
gemacht werden, dass auch andere Lieferungen gemacht werden, dass auch andere Lieferungen 
genommen werden mgenommen werden müüssen oder der Anschluss ssen oder der Anschluss 
nur durch einen der eigenen Leute nur durch einen der eigenen Leute 
vorgenommen werden darf.vorgenommen werden darf.
GeschGeschääfte, die gegen das Koppelungsgebot fte, die gegen das Koppelungsgebot 
verstoverstoßßen sind nach en sind nach §§ 117 Abs. 2 nichtig.117 Abs. 2 nichtig.

Abs. 7: TAbs. 7: Täätigwerden autigwerden außßerhalb erhalb 
der Gemeinde (neu!!!)der Gemeinde (neu!!!)

GrundsGrundsäätzlichtzlich zulzuläässig, wenn die jeweils ssig, wenn die jeweils 
betroffenen Gemeinden zugestimmt haben, wohl betroffenen Gemeinden zugestimmt haben, wohl 
aber auch schon, wenn die Gemeinden aber auch schon, wenn die Gemeinden 
informiert werdeninformiert werden, jedoch k, jedoch köönnen dann nnen dann 
Interessen des Art 28 Abs. 2 GG verletzt Interessen des Art 28 Abs. 2 GG verletzt 
werden. werden. 
Bei StromBei Strom-- und Wasserversorgung ist eine und Wasserversorgung ist eine 
solche Information nicht nsolche Information nicht nöötig. Nur tig. Nur 
wettbewerbsrechtliche Einwwettbewerbsrechtliche Einwäände (GWB) sind nde (GWB) sind 
relevant. relevant. 
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